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Zitat von chilipaprika

Wenn dein aktueller AG also alle Register ziehen will:
1) Kündigung nicht annehmen.

Schon hier liegt ein Denkfehler vor: Die Kündigung ist eine „einseitig empfangsbedürftige
Willenserklärung“ und bedarf nicht der Annahme durch die Gegenseite, sondern lediglich des
(beweisbaren) Zugangs. „Kündigung nicht annehmen“ ist also nicht.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/65929-k%C3%BCndigung-planstelleninhaber-
k%C3%BCndigungsfristen/?postID=825579#post825579

https://www.lehrerforen.de/thread/65929-k%C3%BCndigung-planstelleninhaber-k%C3%BCndigungsfristen/?postID=825510#post825510
https://www.lehrerforen.de/thread/65929-k%C3%BCndigung-planstelleninhaber-k%C3%BCndigungsfristen/?postID=825579#post825579
https://www.lehrerforen.de/thread/65929-k%C3%BCndigung-planstelleninhaber-k%C3%BCndigungsfristen/?postID=825579#post825579

